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Die integrative Kindertageseinrichtung 
„Sonnenschein“ Bad Kösen  

wünscht ein schönes Osterfest!
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Bereitschaftsdienste / Notdienste

Notrufe
Polizei �  110
Feuerwehr/Rettungsdienst �  112

Wichtige Telefonnummern
Einheitliche Behördenrufnummer	 115
(Beratungen zu Leistungen der Verwaltung)	

Leitstelle BLK, Amt für Brand- und 
Katastrophenschutz, Rettungswesen	 03445 75290

Klinikum Burgenlandkreis GmbH Naumburg	 03445 210-0

GWG-Notdienst	
Klempner, Firma Jacobs GmbH und Co. KG	 03445 203346

bei Komplettausfall Elektro: 
Störungsdienst
Technische Werke Naumburg	 01802 755222

Abwasserzweckverband Naumburg	 0171 7490840

Wasser- und Abwasserverband
Saale-Unstrut	 0344646610

Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd	 034445 223-0

TWN-Störungsdienst
(Strom, Fernwärme, Gas, Wasser)	 01802 755222

Mitnetz Strom und Mitnetz Gas 
(enviaM Gruppe) 
bei Störungen und Havarien 
Strom:	 0800 2305070
Gas:	 0800 2200922

Amtsgericht Naumburg
einschließlich Grundbuchamt	 03445 28-0

Seniorenbeirat der Stadt Naumburg	 03445 273104

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen	 0800 0116016

Frauenhaus Weißenfels	 0171 5404844

Frauenhaus Zeitz	 0160 6484913

Bereitschaftsdienste
Allgemeinmediziner
Vertragsärztlicher Bereitschaftsdienst	 116117
Tierärzte	
Groß- und Kleintiere	
4./5. April - DVM Kohlmann	 03445 711157
Kleintiere	
4./5. April - TÄ Kunnaht	 03445 7815924
Kleintiere	
10. - 13. April - Dr. Pfeffer	 034463 27209
Großtiere	
18./19. April - DVM Kohlmann	 03445 711157
Kleintiere	
18./19. April - TÄ Sperrhacke	 03445 778189
Apotheken	
Notdienst der Apotheken	 0800 0022833
(bundesweit)	
Apothekenkammer Sachsen-Anhalt	
Ihre aktuelle Notfallapotheke finden Sie unter: www.ak-sa.de

(Alle Angaben ohne Gewähr.  
Kosten für die Anrufe können variieren.)

Außenstellen der Verwaltung	
Tourist-Information Naumburg	 03445 273125
Stadtbibliothek	 03445 273650
Stadtarchiv	 03445 27040
Städtische Sammlungen	 03445 703503
Theater Naumburg	 03445 273477
Kommunale Dienste	 03445 273260
Friedhofsverwaltung	 03445 273246
Schiedsstellen Naumburg und Bad Kösen	
Ansprechpartnerin in der Verwaltung	
Frau Ludwig	 03445 273145
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Bitte beachten Sie folgende Informationen!
Liebe Leserinnen und Leser,
bitte beachten Sie, dass diese Amtsblattausgabe einen In-
formationsstand vom 26.03.2020 hat. Durch die Vorlaufzeit, 
die beim Druck und der Verteilung des Amtsblattes benötigt 
wird, ist es möglich, dass einige Informationen mit Erschei-
nungstag des Amtsblattes bereits überholt sind. 
Wir bitten dies zu entschuldigen. 

Bitte informieren Sie sich über aktuelle Regelungen und 
Geschehnisse. Hierfür stehen Ihnen unter anderem die In-
ternetseiten der Stadt Naumburg, des Robert-Koch-Instituts 
oder des Burgenlandkreises zur Verfügung: 
www.naumburg.de -> Info-Portal COVID 19/Corona Virus 
www.rki.de 
www.burgenlandkreis.de 

Zudem hat das Landratsamt des Burgenlandkreises ein Bür-
gertelefon für Fragen rund um das Corona Virus eingerich-
tet, welches wie folgt erreichbar ist:
Telefonnummer 03445 73 1646

03445 73 1647
Ansprechzeiten:
montags bis freitags 08:00 bis 18:00 Uhr
samstags und sonntags 10:00 bis 16:00 Uhr



AUSGABE  7 | 2020 AMTSBLATT DER STADT NAUMBURG (SAALE)3

Liebe Naumburgerinnen und Naumburger,
ich wende mich heute 
in einer Zeit an Sie, die 
von uns allen beson-
dere Opfer verlangt. 
Kanzlerin Merkel selber 
bezeichnete die jetzige 
Situation als die größte 
Krise seit dem Zweiten 
Weltkrieg.
Erst einmal möchte ich 
mich bei Ihnen sehr 

herzlich bedanken, dass Sie in diesen herausfordernden 
Zeiten so besonnen und verantwortungsvoll handeln. Im 
Besonderen gilt mein Dank all denjenigen, die das öffent-
liche Leben und die medizinische Versorgung aufrecht er-
halten. Auch allen Beschäftigten im Einzelhandel sowie im 
öffentlichen Dienst möchte ich für ihren arbeitsintensiven 
Einsatz danken. Schon vor dem Kontaktverbot, das Kanzle-
rin Merkel ausgesprochen hat, haben Sie Kontakte vermie-
den, sich von Menschenansammlungen ferngehalten und 
den Umgang mit Familie und Freunden neu geregelt. Dabei 
verzichten Sie auf vieles, was für Sie in Ihrem Leben von Be-
deutung ist, wie den gemeinsamen Sport, das Vereinsleben, 
das Treffen mit guten Freunden und - was besonders weh-
tut - den Besuch der älteren Familienmitglieder, die es als 
Risikogruppe besonders zu schützen gilt. Sie alle tragen mit 
Ihrem Verhalten dazu bei, die Ausbreitung des Corona-Virus 
einzudämmen.
Die Ereignisse der letzten Wochen haben auch uns als Stadt-
verwaltung im Besonderen herausgefordert. Die seitens der 
Kreisverwaltung erlassenen Allgemeinverfügungen sowie 
die seitens der Landesregierung auferlegten Verordnungen 
gilt es unsererseits zu beachten und Maßnahmen zu deren 
Umsetzung zu beschließen. Wir haben daraufhin einen Kri-
senstab in der Verwaltung eingerichtet und beraten täglich 
über notwendige Schritte innerhalb und außerhalb der Ver-
waltung. So wollen wir einerseits die Ausbreitung des Virus 
entsprechend eindämmen und andererseits die Arbeitsfä-
higkeit der Verwaltung sicherstellen. Wir haben uns mit der 
Umsetzung der am 13.03.2020 durch die Landesregierung 
beschlossenen Verordnung befasst und die Notbetreuung 
in den Kindertagesstätten und Horten der Stadt Naumburg 
(Saale) geregelt. Hierbei können wir ein positives Resümee 
ziehen, da sich zeigte, dass viele Eltern schnell handelten und 
eine Betreuung zuhause für Ihre Kinder organisierten. Die 
Notbetreuung ist derzeit für alle Einrichtungen gewährleistet.
Da im Zuge der Eindämmung der Virusausbreitung jedoch 
weitere Maßnahmen unumgänglich sind, hat die Landes-
regierung sowohl am 17.03.2020 als auch am 22.03.2020 

weitere Verordnungen erlassen, die es entsprechend um-
zusetzen gilt.
Unsere Aufgabe als Stadtverwaltung besteht nun darin, die 
Umsetzung der Verordnungen zu kontrollieren und auch 
Sie über die Wichtigkeit deren Befolgung zu informieren 
und bestehende Fragen zu beantworten. Das Ordnungsamt 
der Stadt Naumburg (Saale) wurde entsprechend durch in-
terne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt. Zukünftig 
sollen somit insgesamt vier Teams, bestehend aus jeweils 
zwei Ordnungskräften, im Zwei-Schichtsystem von 07:00 bis 
20:00 Uhr an sieben Tagen in der Woche arbeiten.
Auch in unserer Stadtverwaltung nehmen wir den Schutz 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr ernst. So 
wird ab dieser Woche verstärkt im Home-Office und im 
Schichtdienst gearbeitet. Ziel ist es, für Sie, unsere Bürgerin-
nen und Bürger, erreichbar und arbeitsfähig zu sein. Seien 
Sie versichert, dass wir in Fällen von dringenden Anliegen 
für Sie da sind. Wir lassen Sie nicht allein. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass zu Ihrem und zu unserem Schutz, eine 
persönliche Vorsprache nur nach telefonischer Terminver-
einbarung möglich ist.
Viele Werte sind jetzt wieder gefragt: Solidarität, Verantwor-
tung, Fürsorge und Nächstenliebe. Wir müssen besonders 
aufeinander achten, denn nur so können wir sicherstellen, 
dass die Menschen, die uns am Herzen liegen, gesund blei-
ben oder im Fall einer Erkrankung die nötige Betreuung 
erhalten. Denn darum geht es: Steigen die Fälle der Er-
krankungen, so wird eine medizinische Versorgung immer 
schwieriger. Die Bilder aus Italien führen uns dies schmerz-
haft vor Augen.
Die Unternehmerinnen und Unternehmer unter Ihnen, ins-
besondere diejenigen, die ihren Betrieb schließen muss-
ten, bitte ich: Behalten Sie Ihren Mut. Uns ist bewusst, wie 
schwer die Situation für Sie jetzt ist. Aber es wird auch eine 
Zeit nach dem Corona-Virus geben. Die Stadtverwaltung 
Naumburg (Saale) ist bereit, Sie, im Rahmen ihrer Möglich-
keiten, zu unterstützen.
Ich möchte an Sie alle appellieren, den Ernst dieser Situation 
zu verstehen, die getroffenen Maßnahmen zu respektieren 
und zu befolgen. Nur so gelingt es uns gemeinsam die Lage 
in den Griff zu bekommen und eine hoffentlich baldige Nor-
malität unseres Alltags wiederherzustellen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und vor al-
lem viel Gesundheit. Nur gemeinsam wird es uns gelingen 
diese schwere Zeit zu überstehen.

Ihr Oberbürgermeister
Bernward Küper

Grußwort des Oberbürgermeisters

Nächster Erscheinungstermin:
Freitag, der 17. April 2020

Nächster Redaktionsschluss:
Montag, der 6. April 2020

Bitte senden Sie Ihre Beiträge an:
amtsblatt@naumburg-stadt.de Naumburg  03445 273-125

Bad Kösen  03445 273-124 

Die Tourist-Informationen sind für Sie da:
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Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt 
Naumburg (Saale)

Sitzungen des Gemeinderates, seiner  
Ausschüsse und der Ortschaftsräte

Vorübergehend anderes Verfahren  
der Beschlussfassung im Gemeinderat  
der Stadt Naumburg (Saale)
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Sitzung des Gemeinderates findet am Mittwoch, dem 
01.04.2020, nicht statt. Auf Grund des sprunghaften Anstiegs der 
Infektionen und der bestehenden Allgemeinverfügung ist dieser 
Schritt unausweichlich, um der Infektion entgegenzuwirken.
Beschlüsse sollen dennoch gefasst werden. Der Gemeinde-
ratsvorsitzende legt dazu im Einvernehmen mit dem Ober-
bürgermeister folgendes Verfahren fest:
1. Die untenstehenden Beschlüsse sind im vereinfachten 

schriftlichen Verfahren zu entscheiden.
2. Die Öffentlichkeit wird aus Gründen des Allgemeinwohls 

ausgeschlossen.
3. Eine Vorberatung im Gemeinderat findet nicht statt, da 

die Beschlüsse bereits in den Ausschüssen vorberaten 
wurden.

4. Die Abstimmung hat bis zum 17.04.2020 zu erfolgen.

Folgende Punkte werden mit Ablauf des 17.04.2020 im Um-
laufverfahren beschlossen:
1. Bebauungsplan Nr. 303 „Südlicher Ortsrand“ Flemmin-

gen Änderung des Geltungsbereiches, Vorlage Nr. 13/20
2. Bebauungsplan Nr. 303 „Südlicher Ortsrand“ Flemmingen

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB und der 
Behörden nach § 4 (2) BauGB, Vorlage Nr. 14/20

Mit freundlichen Grüßen
gez. Bernward Küper	 gez. Jörg Schütze
Oberbürgermeister	 Gemeinderatsvorsitzender

Bekanntmachung der Beschlüsse des  
Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus
Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus hat im ver-
einfachten schriftlichen Verfahren mit Fristsetzung bis 
24.03.2020 folgende Beschlüsse vorberaten:

Bebauungsplan Nr. 303  
„Südlicher Ortsrand“ Flemmingen 
Änderung des Geltungsbereiches

Beschlussnummer - 13/20
Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus empfiehlt dem 
Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen:
„Der Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) fasst folgen-
den Beschluss:
1.	 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 303 

„Südlicher Ortsrand“ Flemmingen soll geändert werden.
2.	 Der neue reduzierte Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Nr. 303 „Südlicher Ortsrand“ Flemmingen ent-
spricht der Abgrenzung in der Anlage 1.“

Gesetzl. Anzahl 
der Mitglieder:

7

davon anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7 Stimmverhältnis: einstimmige 

Annahme
Nein-Stimmen: 0 Abstimmung: laut Vorschlag
Enthaltungen: 0

Bebauungsplan Nr.  303 „Südlicher Ortsrand“ Flem-
mingen
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB und 
der Behörden nach § 4 (2) BauGB

Beschlussnummer - 14/20
Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus empfiehlt dem 
Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen:
„Der Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) fasst folgen-
den Beschluss:
1.	 Der Entwurf sowie die Begründung des Bebauungspla-

nes Nr. 303 „Südlicher Ortsrand“ Flemmingen, in der 
Fassung vom 22.01.2020 werden gebilligt.

2.	 Der Entwurf sowie die Begründung des Bebauungspla-
nes Nr. 303 „Südlicher Ortsrand“ Flemmingen sollen 
nach § 3 (2) BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich 
ausgelegt werden.

3.	 Parallel dazu soll nach § 4 (2) BauGB von den Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich von der Planung berührt werden, Stellungnahmen 
zum Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Plan 
(Teil A), Text (Teil B) und zur Begründung eingeholt werden.“

Gesetzl. Anzahl 
der Mitglieder: 7
davon 
anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7 Stimmverhältnis: einstimmige 

Annahme
Nein-Stimmen: 0 Abstimmung: laut Vorschlag
Enthaltungen: 0

Bekanntmachung der Beschlüsse  
des Technischen Ausschusses
Der Technische Ausschuss hat im vereinfachten schriftlichen 
Verfahren mit Fristsetzung bis 24.03.2020 folgende Beschlüs-
se vorberaten:

Bebauungsplan Nr. 303 „Südlicher Ortsrand“ 
Flemmingen, Änderung des Geltungsbereiches

Beschlussnummer - 13/20
Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat fol-
genden Beschluss zu fassen:
„Der Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) fasst folgen-
den Beschluss:
1.	 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 303 

„Südlicher Ortsrand“ Flemmingen soll geändert werden.
2.	 Der neue reduzierte Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Nr. 303 „Südlicher Ortsrand“ Flemmingen ent-
spricht der Abgrenzung in der Anlage 1.“

Gesetzl. Anzahl 
der Mitglieder: 7
davon 
anwesend:

7

Ja-Stimmen: 6 Stimmverhältnis: mehrheitliche 
Annahme

Nein-Stimmen: 0 Abstimmung: laut Vorschlag
Enthaltungen: 1

Bebauungsplan Nr. 303 Südlicher Ortsrand Flemmin-
gen, Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB 
und der Behörden nach § 4 (2) BauGB

Beschlussnummer - 14/20
Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat fol-
genden Beschluss zu fassen:
„Der Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) fasst folgen-
den Beschluss:
1.	 Der Entwurf sowie die Begründung des Bebauungspla-

nes Nr. 303 „Südlicher Ortsrand“ Flemmingen, in der 
Fassung vom 22.01.2020 werden gebilligt.

2.	 Der Entwurf sowie die Begründung des Bebauungspla-
nes Nr. 303 „Südlicher Ortsrand“ Flemmingen sollen 
nach § 3 (2) BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich 
ausgelegt werden.
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Schließung der Stadtverwaltung  
Naumburg (Saale)  
für den Besucherverkehr  
sowie der städtischen Einrichtungen
Die Stadtverwaltung Naumburg (Saale) ist seit dem 
18.03.2020 bis auf weiteres für den Besucherverkehr ge-
schlossen, aber dennoch für Bürgerinnen und Bürger er-
reichbar. Grundsätzlich wird darum gebeten, erst einmal 
telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufzunehmen und nur 
in dringenden Fällen, nach Terminabsprache, persönlich 
vorzusprechen. Eine Erreichbarkeit in dringenden Fällen 
per Telefon sowie per E-Mail ist also gegeben, so insbe-
sondere in den folgenden Bereichen:
Sachgebiet Kindereinrichtungen, Grundschulen, Sport und
Stadtjugendpflege,	 Tel.: 03445 273 400
Sachgebiet Standesamt,	 Tel.: 03445 273 360
Sachgebiet Ordnung und 
Straßenverkehr,� Tel.: 03445 273 320
Bürgerbüro,	 Tel.: 03445 273 0
Friedhofsverwaltung,	 Tel.: 03445 273 280
Die zentrale E-Mail-Adresse der Stadt Naumburg (Saale) 
lautet: info@naumburg-stadt.de.
Außerdem werden bis auf weiteres alle städtische Einrich-
tungen geschlossen.

Die Stadtverwaltung Naumburg (Saale) bittet alle Bürge-
rinnen und Bürger um Verständnis, dass diese Maßnah-
men auf Grund der aktuell herrschenden Krisensituation 
getroffen werden müssen.

Nichtamtlicher Teil

Aus dem Rathaus

Baumaßnahmen und Straßensperrungen

Einbahnstraßenregelung  
in der unteren Seminarstraße
Seit einigen Monaten besteht in der unteren Seminarstraße 
eine vorübergehende Einbahnstraßenregelung von der Wei-
marer Straße mit Fahrtrichtung Friedrich-Fröbel-Straße. Wir 
möchten den direkt betroffenen Anliegern der Seminarstraße 
und der Friedrich-Fröbel-Straße gern die Möglichkeit geben, 
zu dieser Verkehrsführung Stellung zu nehmen. Diese erbit-
ten wir bis zum 30.04.2020 an die unten genannten Adressen.
Im Falle einer Aufhebung der Einbahnstraßenregelung ist die 
Schaffung von zwei Ausweichstellen in der Seminarstraße 
geplant. Dies soll durch die Anordnung von eingeschränkten 
Haltverboten auf zwei kurzen Abschnitten erfolgen.

Verkehrsführung Neuengüter/Moritzberg nach Beendi-
gung der Straßenbaumaßnahme Neuengüter
Aus verkehrsplanerischen Gründen wurde auf die Anlage ei-
ner Bushaltestelle in der Straße Neuengüter verzichtet. Zur 
Gewährleistung des Stadtbusverkehrs bleibt die Einbahnstra-
ßenregelung auf dem Moritzberg in Fahrtrichtung Roßbacher 
Straße/Moritzplatz bestehen. Für die Straße Neuengüter ist 
die Fahrtrichtung bergauf von der Freyburger Straße bis zur 
Michaelisstraße vorgesehen.
An der Einmündung Moritzberg/Moritzplatz sind Maßnah-
men zur Verbesserung der Sichtbeziehungen beim Abbiegen 
erforderlich. Diese sollen baldmöglichst durchgeführt wer-
den.
Für die gesamte Ratsvorstadt (Gebiet zwischen Weimarer 
Straße, Kramerplatz und Freyburger Straße/Moritzplatz) ist 
eine Verkehrsberuhigung in Form einer Tempo-30-Zone vor-
gesehen. Die gesamte Vorfahrtsbeschilderung innerhalb des 
Gebietes wird - soweit noch vorhanden - zurückgebaut.

Änderung der Einbahnstraßenregelung in der Moritzstraße
Eine Ausfahrt aus der Moritzstraße auf die Freyburger Stra-
ße ist nur mit Hilfe des Verkehrsspiegels gefahrlos möglich. 
Da Verkehrsspiegel witterungsbedingt besonders im Früh-
jahr und Herbst beschlagen, wird die Richtungsführung der 
Einbahnstraße in der Moritzstraße überprüft. Vorgesehen ist 
eine zukünftige Fahrtrichtung von der Freyburger Straße in 
Richtung Neuengüter.
Die Anlieger der Moritzstraße werden gebeten hierzu bis zum 
30.04.2020 Stellung zu nehmen. Bitte achten Sie insbesonde-
re darauf, dass Ihre Zufahrten auch bei einem Fahrtrichtungs-
wechsel anfahrbar bleiben.
Wegen der aktuellen Regelungen zur Eindämmung einer 
Pandemie bitten wir Sie, von persönlichen Besuchen abzuse-
hen. Stellungnahmen können per E-Mail an das Sachgebiet 

Ordnung und Straßenverkehr gesendet werden (matthias.
jaehn@naumburg-stadt.de). Im Falle von Stellungnahmen 
in Papierform können Sie auch gern die Briefkästen des Rat-
hauses sowie des Dienstgebäudes Friedrich-Fröbel-Straße 44 
nutzen.

Vollsperrung der Käthe-Kruse-Straße  
Bad Kösen
In der Zeit vom 16.03.2020 bis zum 25.05.2020 ist die Käthe-
Kruse-Straße in Bad Kösen voll gesperrt. Grund dafür ist die 
Verlegung einer Gasleitung.

Sperrung Weinberge 67  
im Ortsteil Roßbach
Im Ortsteil Roßbach ist der Bereich Weinberge 67 vom 
06.01.2020 bis 25.05.2020 wegen Hausbaus voll gesperrt.

Vollsperrung Neuengüter
Noch bis zum 07.07.2020 bleibt die Straße Neuengüter wegen 
Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Sperrung in der Halleschen Straße
In der Zeit vom 24.02.2020 bis voraussichtlich 18.12.2020 
wird die Landesstraße L 205 in der Ortslage Naumburg im 
Bereich der Halleschen Straße zwischen dem Bahnviadukt 
(Agrarmarkt) und der Zufahrt Wertstoffhof voll gesperrt. 
Grund der Sperrung sind Kanal- und Straßenbauarbeiten 
im Auftrag des Abwasserzweckverbandes. Die Umleitung 
des Verkehrs erfolgt ab Naumburg über die B 180 bis zum 
Kreisverkehr Nißmitz. Von dort aus wird der Verkehr über 
die B 176/B 180, Ortsumfahrung Freyburg, über die L 207 und 
die L 205 Naumburg/Henne geleitet.

Wissenswertes

3.	 Parallel dazu soll nach § 4 (2) BauGB von den Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich von der Planung berührt werden, Stellungnahmen 
zum Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Plan 
(Teil A), Text (Teil B) und zur Begründung eingeholt werden.“

Gesetzl. Anzahl 
der Mitglieder: 7
davon 
anwesend: 7
Ja-Stimmen: 6 Stimmverhältnis: mehrheitliche 

Annahme
Nein-Stimmen: 0 Abstimmung: laut Vorschlag
Enthaltungen: 1
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beurkundet. Alle angemeldeten Eheschließungstermine wer-
den durchgeführt. Die Einzelheiten über den Ablauf können 
individuell mit dem Standesamt besprochen werden. Für den 
Fall, dass der Wunsch besteht, den Eheschließungstermin zu 
verschieben, wird gebeten, sich mit dem Standesamt in Ver-
bindung zu setzen. In dringenden Fällen und nur nach tele-
fonischer Absprache mit Terminvergabe sind gegebenenfalls 
persönliche Vorsprachen möglich.

Schulen und Kitas bleiben weiterhin  
geschlossen
In Sachsen-Anhalt bleiben die Schulen und Kitas noch eine 
Woche länger geschlossen als vorgesehen. Nun gelten die 
vom Land verordneten Schließungen bis zum 19.04.2020.
Allerdings wurde die Notbetreuung für Kinder in der Zweiten 
Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbrei-
tung des neuartigen Coronavirus vom 24.03.2020 neu geregelt. 
So ist es nun für Eltern möglich eine Notbetreuung zu beantra-
gen, auch wenn nur ein Elternteil im Gesundheitsbereich oder 
der damit zusammenhängenden Infrastruktur tätig ist. Dies 
ist in der Verordnung im § 12, Absatz 3 geregelt. Das notwen-
dige Antragsformular steht auf der städtischen Internetseite 
www.naumburg.de, im Corona-Info-Portal, zum Herunterladen 
zur Verfügung. Ebenso zu finden sind dort das Antragsformular 
für sonstige Schlüsselpersonen sowie die Verordnung selber.

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung  
informiert
Die der Stabsstelle Wirtschaftsförderung der Stadt Naum-
burg (Saale) informiert über die wichtigsten Kontakte und Re-
gelungen in wirtschaftlichen Fragen. Es handelt sich um einen 
Service der Stabsstelle Wirtschaftsförderung der Stadt Naum-
burg (Saale) für alle Partner, ortsansässige Unternehmen und 
Gewerbetreibende. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung der 
Stadt Naumburg (Saale) übernimmt dabei keine Gewähr für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben!

Beratungstelefon des Burgenlandkreises für wirtschaftli-
che Anfragen zum Corona-Virus/COVID-19
Der Burgenlandkreis hat ein Beratungstelefon für wirtschaft-
liche Anfragen zum Corona-Virus/COVID-19 freigeschaltet. 
Zahlreiche Unternehmen spüren die Auswirkungen der Co-
rona-Krise. Ihnen fehlen Mitarbeiter, die zur Betreuung ihrer 
Kinder zu Hause bleiben müssen. Unternehmen beschäftigen 
auch Fragen bezüglich Liquiditätsengpässen oder notwen-
diger Kurzarbeit. Um in dieser unübersichtlichen Situation 
Orientierung geben zu können, hat der Burgenlandkreis über 
das Wirtschaftsamt eine Hotline für Unternehmer und Unter-
nehmerinnen eingerichtet. Zu erreichen ist das Beratungste-
lefon des Burgenlandkreises für wirtschaftliche Anfragen un-
ter den Telefonnummern 03445 732971 und 03445 73 2951 
zu nachfolgenden Ansprechzeiten: Montag bis Donnerstag 
von 08:00 bis 18:00 Uhr sowie Freitag von 08:00 bis 
15:00 Uhr. Daneben können Anfragen auch per E-Mail unter 
der E-Mail-Adresse wirtschaftsamt@blk.de gestellt werden.

Informationsportal der Industrie- und Handelskammer 
Halle-Dessau für Unternehmer und Gewerbetreibende 
zum Corona-Virus/COVID-19
Auch die Industrie- und Handelskammer hat für Unterneh-
mer und Gewerbetreibende eine Hotline zum Corona-Virus/
COVID-19 eingerichtet.
Diese ist zu erreichen unter der Telefonnummer 
0345 2126100.
Darüber hinaus wurden seitens der Industrie- und Handels-
kammer Halle-Dessau auch aktuelle Informationen, Hinwei-
se und Tipps für Unternehmer und Gewerbetreibende zum 
Corona-Virus/COVID-19 auf deren Info-Portal zusammenge-
stellt. Dieses ist zu erreichen unter 
www.halle.ihk.de/coronavirus.

Ausgangsbeschränkung anlässlich  
der COVID-19 Pandemie
Nach der Allgemeinverfügung des Landesverwaltungsamtes 
Sachsen-Anhalt vom 22.03.2020 wird jeder dazu angehalten, 
die physischen und sozialen Kontakte zu anderen Menschen 
außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein 
absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich, 
ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 Me-
tern einzuhalten. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur 
bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt.
Triftige Gründe sind insbesondere:
1. die Ausübung beruflicher Tätigkeiten
2. notwendige Lieferverkehre und Umzüge
3. die Inanspruchnahme medizinischer, zahnmedizinischer 

und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen (z. B. 
Arztbesuch, medizinische Behandlungen, Blut- und Blut-
plasmaspenden) sowie Besuche bei Angehörigen helfen-
der Berufe, soweit dies medizinisch dringend erforder-
lich ist (z. B. Psycho- und Physiotherapeuten)

4. Versorgungsgänge für die Gegenstände des täglichen 
Bedarfs. Nicht zur Deckung des täglichen Bedarfs gehört 
die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen wie 
etwa der Besuch von Frisören und Barbieren, Massage-
praxen, Kosmetik-, Nagel-, Piercing- und Tattoostudios 
und ähnliche Betriebe

5. der Besuch bei Ehe- und Lebenspartnern und eigenen 
Kindern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschrän-
kungen (außerhalb von Einrichtungen) und die Wahr-
nehmung des Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich

6. die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen 
und Minderjährigen insbesondere die Wahrnehmung 
des Ehrenamtes im sozialen Bereich

7. die Begleitung Sterbender sowie Eheschließungen und 
Beerdigungen im engsten Familienkreis

8. Sport und Bewegung an der frischen Luft, allerdings aus-
schließlich alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt 
lebenden Person oder mit Angehörigen des eigenen 
Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppenbildung

9. das Aufsuchen von Gerichtsverhandlungen sowie die 
Wahrnehmung dringender Rechtsangelegenheiten

10. Handlungen zur Versorgung und notwendigen Bewe-
gung von Tieren

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer 
weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis 
der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet.

Informationen der Sachgebiete  
Bürgerdienste und Standesamt
Sachgebiet Bürgerdienste (Bürgerbüro, Wohngeld- und Ge-
werbestelle), Tel.: 03445 273 0
Zur Aufrechterhaltung der Meldepflicht sind Ab-, An- und Um-
meldungen weiterhin im Bürgerbüro, nach Terminabsprache, 
notwendig. Es werden auch Dokumente ausgestellt, sofern 
sie dringend notwendig sind. Angelegenheiten der Gewerbe- 
und Wohngeldstelle können fast vollumfänglich telefonisch, 
per E-Mail oder auf dem Postweg geklärt werden. Dringende 
Angelegenheiten im Bereich der Gewerbestelle könnten sich 
beispielsweise auf genehmigungspflichtige Tätigkeiten im 
Sinne der Gewerbeordnung beziehen. Die Formulare des Fi-
nanzamtes sowie Anträge auf Wohngeld stehen im Eingangs-
bereich/Pforte des Rathauses, Markt 1, zur freien Verfügung.
Sachgebiet Standesamt, Tel.: 03445 273360
Die Standesbeamtinnen sind weiterhin telefonisch (03445 
273 360) und auch per E-Mail (standesamt@naumburg-stadt.de) 
erreichbar. Die Verfahrensweise für jeden Einzelfall kann auf 
diesem Wege abgesprochen werden. Es wird versucht, für 
alle eine akzeptable Lösung zu finden. Viele Vorgänge kön-
nen auch über den Postweg abgewickelt werden. Selbstver-
ständlich werden auch weiterhin Sterbefälle und Geburten 
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COVID-19-Krise zu unterstützen. Ergänzende Angaben und 
ein Überblick über die einzelnen Kreditprogramme sind ab-
rufbar unter: https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/
Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html.

Informationen des Ministeriums für Arbeit und Soziales 
rund um den Gesundheitsbereich in Sachsen-Anhalt
Gleichfalls finden Sie auf der Seite des Ministeriums für Arbeit 
und Soziales unter https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/ge-
sundheit/aktuell/coronavirus weitere Informationen rund um 
den Gesundheitsbereich in Sachsen-Anhalt.

Informationen der Bundesagentur für Arbeit zum Kurz-
arbeitergeld
Wenn Unternehmen aufgrund der weltweiten Krankheitsfälle 
durch das Corona-Virus/COVID-19 Kurzarbeit anordnen und 
es dadurch zu Entgeltausfällen kommt, können betroffene 
Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten. Diese Leistung muss 
vom Arbeitgeber bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt 
werden. Mehr Informationen finden Sie hier:
Informationen der Bundesagentur für Arbeit zum Kurzarbei-
tergeld Kurzarbeitergeld bei Entgeltausfall
Wenden Sie sich auch an den Arbeitgeber-Service, welcher 
unter der Telefonnummer 0800 4555520 von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr zu erreichen ist.

Vorübergehende Schließung der  
Stadtbibliothek aufgrund der Corona-Krise
Die Stadtbibliothek Naumburg (Saale) ist seit dem 17.03.2020 
vorübergehend geschlossen.
Alle Medien werden automatisch bis zum 28.04.2020 verlän-
gert - gegebenenfalls auch darüber hinaus. Damit entstehen 
keine Säumnisgebühren für den Zeitraum der Schließung.
Alle Bibliothekskunden können gern unsere Online-Angebote 
www.biblio24.de - Onleihe - vorwiegend E-Books, E-Hörbücher 
und digitale Zeitungen bzw. Zeitschriften sowie 
www.filmfriend.de - Filme und Dokumentationen - nutzen.
Medien, für die Sie bereits eine Mahnung erhalten haben, geben 
Sie bitte erst zurück, wenn die Bibliothek wieder geöffnet ist.

Schließung der Trauerhallen  
in Naumburg und den Ortsteilen
Auf Grund der aktuellen Situation ist die Stadtverwaltung ge-
zwungen alle Trauerhallen in Naumburg und den Ortsteilen 
zu schließen. Trauerfeiern dürfen nur noch im engsten Fa-
milienkreis am Grab stattfinden. Auch Abschiednahmen sind 
untersagt. Die Stadt Naumburg (Saale) bittet um Verständnis.

Stadtordnungsdienst wird auf Grund  
der Corona-Krise durch Mitarbeiter  
des Bauhofs verstärkt
Die zehn Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes, die in der 
letzten Woche bereits die Umsetzung der Verordnung der 
Landesregierung vom 17.03.2020 kontrollierten, erhalten 
nun Verstärkung durch sechs weitere Mitarbeiter aus dem 
Bereich Bauhof. Zukünftig sollen somit an sieben Tagen in der 
Woche insgesamt vier Teams aus jeweils zwei Ordnungskräf-
ten im Zwei-Schichtsystem von 07:00 bis 20:00 Uhr arbeiten.

Absage der Naumburger  
Straßentheatertage 2020
Angesichts der aktuellen Lage hat sich die Stadt Naumburg 
(Saale) schweren Herzens dazu entschlossen die Naumburger 
Straßentheatertage 2020 abzusagen. Sie sollten vom 15. bis 
17.05.2020 stattfinden. Die Absage wurde beschlossen, um 
die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die nächsten 
Straßentheatertage werden vom 27. bis 29.05.2022 stattfin-
den, da das Festival nur aller zwei Jahre begangen wird.

Informationsportal der Handwerkskammer Halle zum 
Corona-Virus/COVID-19
Das Informationsportal der Handwerkskammer Halle zum 
Corona-Virus/COVID-19 ist zu erreichen unter 
https://hwkhalle.de/corona/.

Informationsportal des Deutschen Hotel- und Gaststät-
tenverbands e. V. (DEHOGA) zum Corona-Virus/COVID-19
Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband e. V. (DE-
HOGA) hat ein Informationsportal zum Corona-Virus/CO-
VID-19 eingerichtet. Dieses ist zu erreichen unter 
https://www.dehoga-bundesverband.de/presse-news/aktu-
elles/dehoga-informiert-coronavirus/.

Internetpräsentation und zentrale Anlaufstelle des Lan-
des Sachsen-Anhalt, konkret des Wirtschaftsministeri-
ums, für Unternehmer und Gewerbetreibende zum Coro-
na-Virus/COVID-19
Ebenso hat das Land Sachsen-Anhalt, konkret das Wirt-
schaftsministerium, auf seiner Internetpräsentation eine spe-
zielle Seite, eingerichtet. Diese ist über den Link 
https://mw.sachsen-anhalt.de/media/coronavirus/ zu erreichen.
Für Unternehmen aus Sachsen-Anhalt, die von der Ausbrei-
tung des Corona-Virus/COVID-19 betroffen sind, hat das Wirt-
schaftsministerium zudem eine zentrale Anlaufstelle einge-
richtet. Diese Telefon-Hotline ist unter 0391 5674750 immer 
werktags zwischen 08:30 und 16:00 Uhr erreichbar um be-
troffene Firmen über bestehende Unterstützungsangebote 
zu informieren.

Erreichbarkeit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt zu 
Fragen der Unterstützungsmöglichkeiten für Unterneh-
men und Gewerbetreibende
Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt ist unter 
https:/www.ib-sachsen-anhalt.de/unternehmen/ 
zu Fragen der Unterstützungsmöglichkeiten für Unterneh-
men und Gewerbetreibende erreichbar. Sie berät Unterneh-
men zu monetären Fragen sowie speziell zu Fördermitteln bei 
Liquiditätsengpässen.
Unternehmen, die bedingt durch die Ausbreitung des Coro-
na-Virus/COVID-19 in Zahlungsschwierigkeiten geraten, soll-
ten sich üblicherweise zunächst an ihre Hausbank wenden. 
Geeignete und gängige Maßnahmen bei temporären Liquidi-
tätsproblemen im Unternehmen bestehen:
• in einer Verlängerung der Kreditlaufzeiten und Tilgungs-

aussetzungen um den Liquiditätsabfluss im Unternehmen 
zu reduzieren

• im zweiten Schritt können die Unternehmen mit ihrer 
Hausbank aber auch auf die Investitionsbank Sachsen-
Anhalt oder die Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt zugehen.

Informationen der Bürgschaftsbank bzw. Mittelständi-
schen Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt (BB/MBG) 
zu Bürgschaften für Hausbankkredite oder Beteiligungs-
kapital
Über die Bürgschaftsbank bzw. Mittelständische Beteiligungs-
gesellschaft Sachsen-Anhalt (BB/MBG) stehen kleinen und 
mittleren Unternehmen Bürgschaften für Hausbankkredite 
oder Beteiligungskapital zur Verfügung. Informationen hierzu 
finden Sie auf der nachfolgenden Website 
https://www.bb-mbg.de/index.php/aktuelles/item/294-coro-
na-finanzierungshilfen-fuer-betroffene-unternehmen.
Sollten Sie konkrete Anfragen haben erreichen Sie die Bürg-
schaftsbank (BB) telefonisch über die Hotline 0391 737520.

Informationen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler bei 
der Bewältigung der Corona-Virus/COVID-19-Krise
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) nutzt ihr bestehen-
des Kreditportfolio für Unternehmen, Selbstständige und 
Freiberufler, um diese bei der Bewältigung der Corona-Virus/
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Der Alltag in der Notgruppe unterscheidet sich nur wenig 
vom Regelbetrieb. Während der normalen Öffnungszeit der 
Einrichtung von 6:00 bis 17:30 Uhr betreuen pro geöffneter 
Gruppe sechs Erzieher/Erzieherinnen im Wechsel die Kinder. 
Angebote, wie das Basteln, das Malen und das Singen u.a. 
finden weiterhin statt. Bei schönem Wetter genießen die Kin-
der die Frühlingsatmosphäre im Garten und entwickeln tolle 
Spielideen in ihren kleinen Gruppen.

Wir glauben, unsere Kinder stecken das Corona-Virus bisher 
ganz gut weg, denn wir alle passen gut aufeinander auf. Gera-
de in Zeiten der Not ist solidarisches Handeln gefragt. In die-
ser schwierigen Zeit gibt es für uns, unsere Kinder und Eltern 
eine sehr gute Nachricht: Das Bundessprachenprogramm 
„Sprach-Kitas“ soll für zwei Jahre verlängert werden. Darüber 
freuen wir uns sehr.

Leiterin Frau Kobinger

Informationen der Abfallwirtschaft  
Sachsen-Anhalt Süd
Auf Grund der aktuellen Pandemiesituation sind folgende An-
nahmestellen der AW SAS - AöR bis auf Weiteres geschlossen:
- Wertstoffhöfe Naumburg, Weißenfels, Zeitz
- alle Grün- und Astschnittannahmestellen und Kompost-

plätze
Die AW SAS - AöR schließt sich mit dieser Maßnahme den 
bundesweiten Schutzmaßnahmen im Rahmen der ab 
23. März 2020 gültigen Ausgangsbeschränkung an. Insbeson-
dere die seit rund zwei Wochen zu verzeichnenden, extrem 
ansteigenden Besucherzahlen auf den Annahmestellen ma-
chen eine Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften 
auf den Plätzen unmöglich.

Mobile Abholung von Sperrmüll und Elektroschrott
In Folge der derzeitigen Pandemiesituation kommt es zu vo-
rübergehenden Einschränkungen in der mobilen Abholung 
von Sperrmüll, Elektroschrott, Schrott und Alttextilien. Derzeit 
werden für den Zeitraum bis 17.04.2020 keine Anmeldungen 
mehr entgegengenommen. 
Die bereits vereinbarten Termine bis zum 17.04.2020 wer-
den, aus aktueller Sicht, durchgeführt. Für den nachfolgen-
den Zeitraum kann es ebenfalls zu Einschränkungen in der 
Terminvergabe kommen.

Absage des Welterbe-Wandertages
Der für Sonntag, den 19. April geplante Welterbe-Wandertag 
ist abgesagt. Die Corona-Pandemie zwingt die Bundesregie-
rung und das Land Sachsen-Anhalt zur starken Eindämmung 
des öffentlichen Lebens.

Aus den Ortsteilen

Kleinheringen

Neuigkeiten aus Kleinheringen
In mehreren Arbeitseinsätzen im Februar wurde durch Mit-
glieder des Vereins Dorfgemeinschaft Kleinheringen e. V. die 
Salzstraße ausgeästet und aufgeräumt. Die Straße führt süd-
westlich von Kleinheringen bis nach Tultewitz und verläuft 
direkt entlang der Landesgrenze zu Thüringen. Sie ist Wirt-
schafts- und Wanderweg zugleich und bietet nun wieder ei-
nen Blick zu den Burgen und auf die Weinberge.
Aus den Ästen konnten zwei Totholzhecken errichtet werden, 
die Vögeln Schutz und Nistgelegenheiten entlang des Weges 
bietet. Das übrige Astmaterial wurde als Haufen gesammelt 
und ist als ein Maifeuer geplant, falls es die Lage zu diesem 
Zeitpunkt wieder zulässt.

Aus dem Leben der Stadt

Alltag in der Integrativen Kindertagesstätte 
Sonnenschein Bad Kösen  
in Zeiten der Notbetreuung
Der Ausbruch des Corona-Virus verunsichert uns alle. Den El-
tern, die ihre Kinder zu uns in die Notfallbetreuung bringen, 
merkt man eine angespannte und besorgte Stimmung an. Sie 
haben Angst, dass ihr Kind sich anstecken könnte.
Um dieser Verunsicherung ein wenig  entgegenzuwirken, 
wollen wir Ihnen unseren Alltag in Zeiten der Notbetreuung 
schildern:
Nachdem alle Erzieherinnen und Erzieher unserer Einrich-
tung in den ersten Wochen der Corona-bedingten Kita Schlie-
ßung aufgeräumt, desinfiziert und die Notfallbetreuung or-
ganisiert haben, versuchen wir Pädagogen nun, den Kindern 
in der Notbetreuung vorzuleben, wie man mit Besonnenheit 
und Bedacht diese herausfordernde Situation bewältigt. 
Denn gerade jetzt brauchen Kinder achtsame Begleitung und 
Unterstützung, Halt und Orientierung.
Zur Zeit betreuen wir in der Notgruppe zwölf Kinder. Die El-
tern dieser Kinder arbeiten im Bereich der Medizin, der Poli-
zei und in der Lebensmittelbranche. Wenn man die Gesprä-
chen der Kinder belauscht, hört man wie die Eltern die Kinder 
über den Corona-Virus aufgeklärt haben:
Lena: „Corona ist ein Virus und macht krank.“
Johann: „Meine Mutti ist bei der Polizei und passt auf die Leu-
te auf, dass die sich nicht krank machen.“
Alisia: „Meine Mutti und mein Papa sind Ärzte und müssen 
ganz viel arbeiten. Ich will den Corona nicht und wasche mir 
immer schön die Hände.“


